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Nutzung mit Adobe Reader  
 

Mit dem Acrobat Reader von Adobe kann der 
BDS-Vordruck am einfachsten genutzt 
werden und die individuellen Daten eines 
Verfahrens können als fdf-Dateien aus dem 
Vordruck exportiert oder importiert werden. 
Da alle BDS-Vordrucke abwärtskompatibel 
sind, können auch alle Verfahren aus 
früheren Jahren mit Ihren fdf-Dateien in den 
aktuellen Vordruck importiert werden, um z.B. 

eine Abschrift oder eine amtliche Bescheinigung zu erstellen. 
Sie erhalten den kostenlosen Adobe Reader zurzeit in der Version 25.xx DC von der Firma Adobe 
unter www.adobe.de oder direkt über https://get.adobe.com/de/reader/ 
Der Adobe Reader steht Ihnen auch für ältere Windows Betriebssysteme und (ältere) Mac-OS 
(siehe dazu der eigene Abschnitt) und Android zur Verfügung. Der BDS-Vordruck ist aber für den 
Adobe Reader unter dem jeweils aktuellen Windows Betriebssystem optimiert und es wird keine 
Gewähr dafür übernommen, dass er mit allen Funktionen mit anderen Programmen oder unter 
anderen Betriebssystemen fehlerfrei läuft.  
Insbesondere bei der Nutzung in Diensträumen kann es notwendig sein, aufgrund der 
vorherrschenden Einstellungen eventuell eine ältere Version des Adobe Acrobat Reader zu 
nutzen.  
Bitte sprechen Sie hier vor der Installation mit dem Administrator Ihrer Gemeinde oder lassen die 
Version am einfachsten direkt vom Administrator auf Ihren Gemeinderechner installieren. 
Nach der Installation steht Ihnen der Adobe Acrobat Reader in der von Ihnen gewählten Version zu 
Verfügung.  
Die weiteren Ausführungen betreffen die zurzeit aktuelle Version Adobe Acrobat Reader 
25.001.xx.  
 

Nutzung mit Windows 11  
 
Windows enthält seit der Version 10 einen integrierten pdf-viewer. Dieser wird automatisch bei der 
Installation von Windows ab Version 10 als Standard pdf-viewer eingerichtet. Mit diesem 
Windowsprogramm kann der BDS-Vordruck aber leider nicht seine zusätzlichen Rechte und 
Leistungen anwenden. Er ist daher für die Arbeit mit dem BDS-Vordruck ungeeignet. Bitte nutzen 
Sie daher weiterhin den kostenlosen Adobe Acrobat Reader in der aktuellen Version. 
Das Standardprogramm zum Öffnen von pdf-Dateien wie den BDS-Vordruck können Sie unter 
Windows auf den Adobe Acrobat Reader einstellen, wenn Sie diesen vorher auf Ihrem Rechner 
installiert haben: 
1.  Klicke auf Start > Einstellungen > Apps > Standard-Apps 
2.  Scrolle bis zum Menüpunkt Standard-Apps nach Dateityp festlegen  
3.  Bis zum Dateityp .pdf scrollen und rechts daneben auf Microsoft Edge oder das eingestellte 
Programm klicken. 
4.  In dem sich öffnenden Fenster dann Adobe Acrobat Reader als Standard festlegen. Der Adobe 
Reader muss natürlich vorher installiert worden sein. 
Jetzt werden alle pdf-Dateien (Ănach dem Doppelklickñ) automatisch im Adobe Acrobat Reader 
geöffnet. 
 

  

http://www.adobe.de/
https://get.adobe.com/de/reader/
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Nutzung der alten Adobe Reader Benutzeroberfläche bis Februar 2023  

 
Die Adobe Reader Version 23.xx wurde im März 2023 veröffentlicht und hat die gleiche 
Funktionalität wie ihre Vorgängerversionen 22.xx, aber eine anderen Benutzeroberfläche.  
 

Diese neue Benutzeroberfläche und Ansicht 
führten am Anfang dazu, dass Nutzer die 
altbekannten Funktionen nicht sofort fanden 
und eventuell glaubten, der BDS-Vordruck 
hätte einen Fehler.  
 
Es ist aber möglich, z.B. weil man mit der alten 
Benutzeroberfläche seit vielen Jahren vertraut 
ist und sich nicht mehr umstellen möchte, auch 
in den aktuellen Versionen des Adobe Reader 
mit der Ăaltenñ Benutzeroberflªche zu arbeiten.  
 
Dazu wählen Sie im Menü (ganz oben links) 
den Befehl 
 »Neue Adobe Reader-Ansicht deaktivieren«.  
 
Nach einem Neustart des Adobe Reader steht 
Ihnen die bis Februar 2023 verwendete und 
altbekannte Benutzeroberfläche und Ansicht 
wieder zur Verfügung. Die Lesezeichen sind 
wieder links angeordnet etc. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ein Zurückwechseln zur ñNeuenñ und 
aktuellen Adobe Reader Benutzer-
oberfläche und Ansicht ist jederzeit 
möglich. 
 
Über das Men¿ ĂAnzeigeñ und den 
Menüpunkt  
ĂNeue Acrobat Reader-Ansicht aktivierenñ 
reaktivieren Sie die aktuelle 
Benutzeroberfläche. Nach einem Neustart 
des Adobe Reader steht Ihnen die aktuelle 
Ansicht wieder zur Verfügung. 
 
Natürlich können Sie so auch nach 
Belieben zwischen den beiden 
Benutzeroberflächen hin und her 
wechseln. 
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Druckvorlagen erstellen  
 
Natürlich können Sie die Formulare auch ohne einen PC per Hand oder mit einer Schreibmaschine 
ausfüllen. Dann können Sie über den Menüpunkt Druckvorlagen erstellen einen Satz aller 
Formulare mit einem Druckbutton erstellen. Diesen Satz aller Formulare können sie als 
Druckvorlage in dem Kalenderjahr verwenden. 
 

 
 

Materialen zum BDS -Vordruck  
 
Der Formularserver zum download des BDS-Vordrucks kann über die Homepage des BDS 
https://www.schiedsamt.de/schiedspersonen/formulare geöffnet werden.  
Diese Seite enthält viele nützliche Informationen zum BDS-Vordruck und seiner Anwendung. 
Um Ihnen die Arbeit mit den Formularen zu erleichtern haben wir hier verschiedene Hilfestellungen 
zusammengestellt: 
 

¶ Häufige Fragen und Antworten zum BDS Vordruck (FAQ) 

¶ Der BDS-Vordruck und die neue Adobe Reader Version 2023 

¶ Ausführliches Handbuch zur Nutzung der Vordrucke  

¶ Musterhefte mit ausführlichen Anleitungen zur Nutzung der Formulare 

¶ Hinweise zur Verwendung der Vordrucke mit dem Adobe Reader und  
Windows 10 
 

¶ Flyer mit handlicher Beschreibung und Einteilung der Formulare für die tägliche Arbeit 
 

¶ Artikel Dr. Rammert aus der Schiedsamtszeitung 9/2016 zur Verwendung der 
vorfoliierten Protokollbücher (V21) 
 

¶ Artikel Dr. Rammert aus der Schiedsamtszeitung 1/2019 zu den Kassenbüchern auf 
dem Formularserver (auch zu der Frage, warum die Bücher nicht elektronisch auf dem 
PC geführt werden dürfen) 
 

¶ Artikel Klaus-W. Schneider zum Wegfall der USt. auf Porto für Postzustellungsaufträge 
ab dem 01.01.2022 

  

https://www.schiedsamt.de/schiedspersonen/formulare
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Der Beauftragte für den BDS -Vordruck (Technik ) 
 
Der BDS Bundesvorstand hat auf der Bundesvertreterversammlung in Bad Wildungen am 
18.10.2025 Schiedsmann Andreas Roß zum Beauftragten für den BDS-Vordruck  (Technik)  
gewählt. Ab Januar 2026 bietet er dazu eine kostenlose Onlineschulung/eine kostenlose 
Onlinesprechstunde zur Handhabung des BDS-Vordrucks über das BDS BigBlueButton für 
Mitglieder im BDS an. 
 

Angebot zu Online -Schulunge n/Onlinesprechstunde  zum BDS-Vordruck  
 
Der BDS-Vordruck enthält in einer 1 pdf Datei alle Formulare, die die Schiedsperson für die 
Durchführung ihrer Schlichtungen benötigt.  
 
Über die Anleitungen wird die Schiedsperson zum richtigen Formular geführt und bei jedem 
Formular wird vorab erläutert, worauf es bei der Verwendung ankommt. Durch die Nutzung einer 
mit besonderen Rechten versehenen pdf Datei ist es möglich, den BDS-Vordruck mit dem 
kostenlosen Adobe Reader auf fast allen Betriebssystemen zu nutzen. Entwickelt wurde der BDS-
Vordruck aber für das Windows Betriebssystem, so dass es bei anderen Betriebssystemen 
eventuell zu abweichenden Handhabungen kommen kann. Zur Handhabung mit MacOS und Foxit 
pdf Reader siehe unten. Natürlich funktioniert der BDS-Vordruck auch mit anderen Programmen 
wie Adobe Acrobat oder dem Foxit pdf Reader. Aber aufgrund der Vielzahl an pdf Viewern und 
Editoren kann das nicht von hier geschult werden. 
 
Aufgrund des Umfangs des BDS-Vordrucks bieten wir neben dem klassischen Handbuch und den 
häufigen Fragen auch Onlineschulungen zum BDS-Vordruck an. Diese vermitteln nicht  die 
konkrete Durchführung eines konkreten Verfahrens, sondern nur die technische Nutzung des BDS-
Vordrucks. Auch aus Gründen des Datenschutzes kann hier leider keine individuelle 
Einzelfallbetreuung stattfinden. Aber die Anwendung des BDS-Vordrucks wird erläutert werden. 
Insbesondere folgende Themen werden geschult: 
 
1. Einrichtung des Vordrucks und Datenschutz 

2. Individualisierung des Vordrucks 

3. Formulardatenex- und -import aus dem Vordruck 

4. Nutzung der Druckbutton 

5. Erstellung von Postzustellaufträgen und Bedrucken der Postzustellurkunden 

6. ungewöhnliche Fallkonstellationen 

Die Termine werden auf der Internetseite des BDS unter 
https://www.schiedsamt.de/schiedspersonen/formulare angezeigt und Mitglieder im BDS können 
sich einfach über die E-Mail: Andreas.Ross@Schiedsmann.de auch mehrmals anmelden. 

 
 
1 In NRW jeweils eine Datei für Präsenz und eine Datei für Online-Schlichtungsverfahren 

https://www.schiedsamt.de/schiedspersonen/formulare
mailto:Andreas.Ross@Schiedsmann.de
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Der Formularserver  
 

Der Downloadvorgang  

 
Sie erreichen den Formularserver aus der Internetseite des BDS (z.B. www.bdsev.de oder 
www.schiedsamt.de) im Bereich Schiedspersonen und Formulare oder rechts unten in der 
Fußzeile 

 
oder direkt über die URL https://www.bds-service.com/. 

 
 
Die für die Anmeldung erforderlichen Daten (Mitgliedsnummer der Gemeinde und Kennwort für 
das jeweilige Kalenderjahr) hat die Stadt oder Gemeinde als Träger des Schiedsamtes oder der 
Schiedsstelle vom BDS mit der Jahresbeitragsrechnung im Rahmen eines entsprechenden 
kostenpflichtigen Angebotes jeweils zu Beginn des Jahres erhalten.  
Falls die Daten nicht mehr vorhanden sind oder auf die Rechnung nicht mehr zugegriffen werden 
kann, können die Zugangsdaten auch von der Gemeinde direkt bei der Geschäftsstelle des BDS 
abgefragt werden unter info@bdsev.de. 
Sobald Ihnen die Daten vorliegen, 
melden Sie sich bitte beim 
Formularserver rechts im oberen Menü über 
den Reiter Anmelden  an. 
 

http://www.bdsev.de/
http://www.schiedsamt.de/
https://www.bds-service.com/
mailto:info@bdsev.de
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Da die Nutzung des BDS-Vordrucks, des Kassen- und des Protokollbuchs aus dem 
Formularserver eine kostenpflichtige Leistung darstellt und die Nutzung nur auf ein Kalenderjahr 
beschränkt ist, müssen die AGB vor dem Download angenommen werden. Die 
Nutzungsbedingungen können hier auch heruntergeladen werden. 
 

 
 
Sobald die Nutzungsbedingungen akzeptiert sind, erhält der Nutzer die für das Schiedsamt oder 
die Schiedsstelle notwendigen und hilfreichen Angebote des Formularservers.  
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Angebot des Formularservers (BDS -Vordruck, Protokollbuch und Kassenbuch)  
 
Neben dem BDS-Vordruck  werden das Protokollbuch  und das Kassenbuch  als Download zur 
Verfügung gestellt. 

 
 
Alle drei pdf-Dateien können unter den in den AGB geregelten 
Fällen für die Schiedspersonen der Gemeinde landesspezifisch 
heruntergeladen und für das Kalenderjahr verwendet werden. 
Der Download wird über den Button Download starten jeweils 
gestartet. 
 
Nach dem Download des aktuellen BDS-Vordrucks empfehlen wir die Individualisierung auf die 
konkrete Schiedsperson und das konkrete Schiedsamt oder die konkrete Schiedsstelle. 
Der Download des Kassenbuches und des Protokollbuches sollte durch die Stadt oder Gemeinde 
erfolgen, da das jeweilige Vorblatt  von der Stadt oder Gemeinde, nach den jeweiligen Vorschriften 
teilweise durch den Hauptverwaltungsbeamten, zu unterschreiben ist. Es ist mit dem Dienstsiegel 
der jeweiligen Stadt oder Gemeinde, nicht des Schiedsamtes oder der Schiedsstelle zu versehen. 
Näheres regeln die jeweiligen Verwaltungsvorschriften. 
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Individualisieren des BDS-Vordruck s 
 
Der BDS-Vordruck enthält viele Formulare mit einem Kopfbogen des jeweiligen Schiedsamtes 
oder der jeweiligen Schiedsstelle und weitere individuelle Daten des Schiedsamtes oder der 
Schiedsstelle, die regelmäßig in allen Verfahren immer gleich verwendet werden. Dazu zählen z.B. 
der Name und die Adresse der Schiedsperson, die Höhe des Vorschusses und das Bankkonto des 
Schiedsamtes oder der Schiedsstelle. Um diese selten abzuändernden Daten in allen Formularen 
immer voreingetragen vorzufinden, ist einmal zu Beginn der Tätigkeiten die Festlegung dieser 
Stammdaten erforderlich.  
 

 
 
Dazu wird das Formular Stammdatenblatt ausgefüllt und nach dem Ausfüllen des 
Stammdatenblattes der BDS-Vordruck mit neuem Namen neu abgespeichert.  
Als neuer Name wird z.B. der Name der Schiedsperson und das Jahr (z.B. 
Schiedsperson_2026.pdf) empfohlen. Bei der nächsten Verwendung des BDS-Vordrucks sind jetzt 
alle Kopfbögen und alle im Stammdatenblatt erfragten Felder vorausgefüllt. Selbstverständlich ist 
es möglich, im konkreten Einzelfall (z.B. bei der Höhe des Vorschusses etc.) diese Daten zu 
überschreiben. 
 
Beim notwendigen Wechsel des BDS-Vordrucks auf eine neue Version innerhalb des 
Kalenderjahres oder beim Wechsel zum neuen Kalenderjahr können diese individuellen 
Einstellungen des Schiedsamtes oder der Schiedsstelle als fdf-Datei aus dem alten Vordruck 
exportiertFehler! Textmarke nicht definiert.  und in den neuen Vordruck importiert werden. Nach 
dem Import der Stammdaten ist der neue Vordruck dann mit neuem Namen abzuspeichern. 
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Zentrale Falldatenerfassung des Schlichtungsverfahrens  
 
Neben der Erfassung der immer gleichen Stammdaten des Schiedsamtes oder der Schiedsstelle 
über das Stammdatenblatt, können auch die zentralen Daten eines Falls im Rahmen der zentralen 
Falldatenerfassung des Schlichtungsverfahrens übersichtlich erfasst werden. 
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Die Falldaten können natürlich auch bei der Niederschrift des Antrages durch die Schiedsperson 
direkt im Vordruck V 1 erfasst werden und stehen dann auch in der Zentralen Falldatenerfassung 
als schnelle Übersicht über das Verfahren zur Verfügung. 
 

 
 
Hier wird das Grundprinzip des BDS-Vordrucks zur Dateneingabe deutlich, wenn eine Information 
im BDS-Vordruck an die entsprechende Stelle eingegeben wurde, steht sie automatisch in allen 
anderen Formularen des Vordrucks an der entsprechenden Stelle auch zur Verfügung. 
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Navigieren im BDS-Vordruck  
 
Die Navigation innerhalb des BDS-Vordrucks 
erfolgt primär über die Lesezeichen im linken 
oder rechten Fenster.  
 
Falls diese nicht (mehr) sichtbar sind, können 
die Lesezeichen über die linke 
Werkzeugleiste und das entsprechende 
Symbol wieder aktiviert und in den 
Vordergrund gerückt werden. 
 
Bei Bedarf oder sehr kleinen Bildschirmen 
bietet es sich an, die Lesezeichen 
auszublenden, nachdem man das 
gewünschte Formular im Vordruck erreicht 
hat. Sie können jederzeit über das Symbol 
wieder aktiviert werden. 
 
 
 

 
 
Die Lesezeichen haben die Aufgabe, die Schiedsperson zum 
gewünschten und für das Verfahren notwendige Formular zu 
führen.  
 
Dabei erhält man im linken oder rechten Fenster der 
Lesezeichen eine kurze Beschreibung des jeweiligen 
Formulars und bei Betätigung des Lesezeichens wird man zu 
den Erläuterungen und den Formularvarianten geführt. 
 
 
 



Info-Schriften, Heft-Nr. 17 B Seite 16/39 

 
 
Die Erläuterungen helfen der Schiedsperson, das richtige Formular zu finden und geben Hinweise 
zu notwendigen Verfahrensschritten. Bei einigen Formularen ist eine unterschiedliche Ergänzung 
der jeweiligen Daten des Formulars aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen erforderlich, so 
dass häufig unterschiedliche Varianten des Formulars zur Auswahl angeboten werden. Das 
Formular ist dabei nur in den ausgefüllten Feldern unterschiedlich vorausgefüllt. Wird eine 
Fallvariante benötigt, die im BDS-Vordruck nicht abgebildet wurde, kann über manuelles Ergänzen 
eine entsprechende Anpassung von der Schiedsperson vorgenommen werden. Dies ist zum 
Beispiel bei einer Mehrzahl an Antragstellern oder Antragsgegnern der Fall. Weitere Ausführungen 
dazu finden Sie im Bereich ungewöhnliche Fallkonstellationen. 
 
Über die Auswahl gelangt man zum gewünschten Formular: 
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Die Größe der Lesezeichen kann von Ihnen durch ein einfaches Ziehen des entsprechenden 
Feldes nach links vergrößert oder nach rechts verkleinert werden. Sie können Sie selbst festlegen, 
wie die Lesezeichen angezeigt werden, 
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Formulare ausdrucken  
 
Der BDS-Vordruck enthält auf über 100 Seiten verschiedene Formulare, Anleitungen und 
Hinweise. Nutzen Sie daher bitte nie  die z.B. aus MS Word und Adobe bekannte Funktion 
Drucken , da diese zum Ausdrucken aller Seiten führt . 
 

Drucken Sie daher ausschließlich über die 
Druckbutton auf dem jeweiligen Formular. Diese 
sind fast immer im obigen Bereich des 
Formulars angebracht. 
 
 

 

 
 
 
Grundsätzlich kann ein Ausdruck nur erfolgen, wenn ein Drucker installiert und der entsprechende 
Druckertreiber in Ihrem System eingerichtet ist. Achten Sie daher darauf, dass der Drucker 
installiert und eingeschaltet ist sowie im Adobe Acrobat Reader eingestellt wurde. Unter einem 
Windowsbetriebssystem kºnnen Sie mit der Tastenkombination ĂStrgñ und ĂPñ das Druckermenü 
öffnen und den eingestellten Drucker überprüfen und gegebenenfalls anpassen.  
 
Hier ist zum Beispiel ein Fax als  

 
 
Drucker eingestellt und der BDS-Vordruck könnte so natürlich keine Formulare ausdrucken. 
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Der BDS-Vordruck enthält auch mehrere zweiseitige Formulare (V 1, V 10, V 11, V 12, V 13 etc.). 
Hier kann die Schiedsperson das Formular doppelseitig ausdrucken, wenn diese Duplex-Funktion 
vom Drucker unterstützt wird. Nur bei diesen doppelseitigen Formularen wird das Formular über 
den Druckbutton (anders als beim einseitigen Formular) nicht sofort ausgedruckt, sondern das 
Druckermenü gestartet. 
 

 
 
Hier kann die Schiedsperson jetzt durch die Option Papier beidseitig bedrucken auswählen, ob das 
Formular beidseitig erstellt wird. Über die Anzahl der Exemplare kann die Anzahl der Ausdrucke 
gewählt werden.  
 
Diese Funktion ist nur  bei den zweiseitigen Formularen programmiert, da sie bei einseitigen oder 
vierseitigen Formularen nur zu einer Zeitverzögerung geführt hätte und hier der Druckauftrag über 
den Druckbutton direkt an den angeschlossenen und im Adobe Acrobat Reader eingestellten 

Drucker weitergegeben wird. 
Im Schlichtungsverfahren sind alle 
Beteiligten grundsätzlich über den 
Datenschutz zu informieren. Dies 
kann sehr einfach mit 
nebenstehenden Druckbutton 
erfolgen. Nach dem Formular wird 
dann automatisch der V 37 mit der 
Information bei Erhebung 

personenbezogener Daten im Schiedsamt gemäß Artikel 13 und 14 EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) in einem Druckvorgang erzeugt. 
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Formulardaten exportieren  
 
Nachdem im BDS-Vordruck die individuellen Stammdaten des Schiedsamtes oder der 

Schiedsstelle und/oder die Falldaten 
eines konkreten Falls eingetragen 
worden sind, kann entweder der 
komplette Vordruck z.B. unter einem 
neuen Dateinamen, z.B. der 
Vorblattnummer, abgespeichert 
werden oder nur die Formulardaten 
als fdf-Datei exportiert und 
gespeichert werden. Die 
Formulardaten sind die individuellen 
Inhalte der Felder des Vordrucks. 
Der Export der eingetragenen 
Stammdaten des Schiedsamtes 
oder der Schiedsstelle hat den 
Vorteil, dass diese Daten in jeden 
neuen Vordruck schnell importiert 

werden können, um diesen auf das jeweilige Schiedsamt, oder die Schiedsstelle zu 
individualisieren. 
 
Der Export der individuellen Falldaten als fdf-Datei hat den Vorteil, dass nur ein BDS-Vordruck 
genutzt wird. 
 

 
 
  



Info-Schriften, Heft-Nr. 17 B Seite 21/39 

Für den Export der Daten wird im Adobe Acrobat Reader in der oberen Menüleiste der Befehl 
Formularoptionen aktiviert.  
 

 
 
In anderen Versionen des Adobe Readers ist die Funktion leider an einer anderen Stelle verankert. 
Daher wird die Nutzung immer der aktuellen Version des Adobe Acrobat Reader empfohlen. 
 
Die Formulardaten, also die in die Felder des BDS-Vordrucks eingetragenen individuellen Daten, 
können über den Menüpunkt Formularoptionen aus dem BDS-Vordruck exportiert oder in einen 
BDS-Vordruck importiert werden. Der Datenexport erfolgt dabei als Acrobat fdf-Datei. Diese Datei 
ist nur wenige KB groß und kann jetzt auf einem Wechseldatenspeicher (z.B. einem USB-Stick) 
wie jede andere Datei abgespeichert werden. 
 
Aus Gründen des Datenschutzes sollte sichergestellt werden, dass die entsprechenden fdf Dateien 
z.B. auf einem USB-Stick sicher, z.B. mit dem Protokoll- und Kassenbuch aufbewahrt werden. 
Denn wie das Protokoll- und Kassenbuch enthalten die fdf Dateien schützenswerte Daten. Weitere 
Informationen zur Sicherung dieser Daten sind im Punkt Sichern der Falldaten beschrieben.  
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Formulardaten importieren  
 
Nach dem Export der Formulardaten als fdf-Datei können diese zur Weiterführung des Verfahrens 
auch wieder in den BDS-Vordruck importiert werden. Wenn für jedes Verfahren der komplette 
Vordruck als pdf-Datei z.B. unter der Vorblatt-Nr. abgespeichert wurde, müsste diese Datei wieder 
aufgerufen werden. 
 
Das Importieren der Formulardaten entspricht im Wesentlichen dem Export der Formulardaten.  
In der oberen Menüleiste wird über den Menübereich Formularoptionen die Formularoption Daten 
importieren aufgerufen 
 

 
 
Sie werden dann aufgefordert, den Speicherort der fdf-Dateien anzugeben, damit diese in den 
BDS-Vordruck importiert werden kann. Beim Import werden alle Felder mit den in der fdf-Datei 
vorhandenen Inhalten befüllt. Aufgrund der großen Anzahl der Felder auf den mehr als 100 Seiten 
des Vordrucks kann dieser Vorgang abhängig von der Qualität des Rechners einige Sekunden 
dauern. 
 
Wenn der BDS-Vordruck immer am selben Ort auf der Festplatte Ihres Rechners abgelegt ist, 
kann der Import auch schneller erfolgen.  

Durch einen Doppelklick auf die fdf-Datei 
sucht die Datei den BDS-Vordruck an dem 
Speicherort, an dem sie durch den Export 
entstanden ist. Wenn der BDS-Vordruck dort 
noch abgespeichert ist, erscheint 
nebenstehende Sicherheitswarnung. Wenn 
Sie den Zugriff der fdf-Datei auf den BDS-
Vordruck zulassen, erfolgt sofort der Import 
und der bisher nicht geöffnete Adobe Acrobat 
Reader wird mit dem BDS-Vordruck und den 
importierten Daten geöffnet.  
Da hier ein Programm geöffnet, eine 

umfangreiche pdf-Datei geladen und dann die Daten importiert werden, kann dieser Vorgang 
einige Sekunden in Abhängigkeit von der Leistungsfähigkeit des Rechners dauern. 
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Sichern der Falldaten  
 
Die Schiedsperson hat grundsätzlich die Daten eines Falles sicher aufzubewahren und vor dem 
Zugriff Unbefugter zu schützen. Der Schutz der Daten umfasst dabei sowohl die schriftlich 
vorliegenden Daten, also die Eintragungen im Protokollbuch, im Kassenbuch, in den Sammlungen 
der Kostenrechnungen und in den Handakten, als auch die digital vorliegenden Daten. Während 
die schriftlich vorliegenden Daten in der Regel in Ihren Büchern und Sammlungen sicher 
verschlossen aufbewahrt werden, damit Unbefugte die Daten nicht einsehen können, ist die 
Sicherung der digitalen Daten abhängig vom Speicherort. Hierbei ist beachtlich, dass der frisch 
heruntergeladene BDS-Vordruck z.B. noch keine persönlichen Daten enthält und daher eigentlich 
als Ăleererñ BDS-Vordruck nicht geschützt werden muss.   
Der BDS-Vordruck ist mit einem Umfang von ca 6 MB heute keine große Datei und kann 
problemlos auf handelsüblichen Wechselspeichermedien gespeichert werden. Als sehr 
kostengünstiges und leicht zu handhabendes Wechselspeichermedium hat sich der USB-Stick 
durchgesetzt. Diese haben heute üblicherweise eine Größe von mindestens einigen GB und 
können somit den BDS-Vordruck fast 1.000-mal aufnehmen. Es besteht auch die Möglichkeit, die 
individuellen Falldaten aus dem BDS-Vordruck als fdf-Datei zu exportieren. Diese fdf-Dateien 
haben sogar meistens nur eine Größe von wenigen kB. 
Die handliche Größe des USB-Sticks und seine fast überall gegebene Anschlussmöglichkeit 
stellen aber auch die größte Gefahr bei Verlust oder Missbrauch dar. Der USB-Stick sollte daher 
entweder durch ein Kennwort geschützt werden oder das Verzeichnis, auf dem die Daten der 
Schiedsperson abgelegt sind sollte verschlüsselt sein. So ist durch das jeweilige Kennwort 
sichergestellt, dass die auf dem USB-Stick befindlichen Daten nicht von unbefugten Personen 
ausgelesen werden können. 
Für die Praxis empfehlen wir daher 

1. den Erwerb eines USB-Sticks mit einem Volumen von mindestens 4 GB 

2. das Anlegen eines Verzeichnisses oder Ordners auf dem USB Stick und das 

kennwortgeschützte Verschlüsseln dieses Verzeichnisses oder Ordners 

3. das Abspeichern des BDS-Vordrucks sowohl leer als auch für jeden 

Schiedsamtsfall ausschließlich auf dem USB-Stick. Alternativ können dort auch nur 

die exportierten fdf-Daten eines Schiedsamtsfalles abgespeichert werden. 

4. das sichere Aufbewahren des USB-Sticks am besten mit den Büchern d. 

Schiedsamtes/ Schiedsstelle und dem Siegel an einem sicheren, geschützten Ort. 

Bei der Sicherung des USB-Sticks auf einem Massenspeicher (Festplatte oder Cloudspeicher) 
muss natürlich ebenfalls sichergestellt werden, dass diese Daten von den privaten Daten der 
Schiedsperson getrennt aufbewahrt und durch z.B. eine Verschlüsselung kennwortgeschützt 
werden. Im Internet sind dazu entsprechende Programme erhältlich. 
Der Datenschutz ist auch für die Schiedsperson von großer Bedeutung. Bei der Verwendung des 
BDS-Vordrucks fallen personenbezogene Daten über die Parteien und deren Beistände etc. an, 
die geschützt werden müssen. Grundsätzlich gilt hier, dass die Schiedsperson nur die Daten 
erheben und aufbewahren darf, die sie für die Führung des Verfahrens benötigt. Zudem enthalten 
die meisten Verwaltungsvorschriften zu den Schiedsamts-/-stellengesetzen der Länder auch 
Vorschriften über die Aufbewahrung der amtlichen Bücher und der Handakten d. Schiedsämter/ 
Schiedsstelle.  
So kann z.B. nach der Nr. 7 der Verwaltungsvorschriften zum Schiedsstellengesetz Brandenburg 
das Amtsgericht nach fünf Jahren die Sammelordner, in denen der Schriftverkehr zu den einzelnen 
Anträgen auf Durchführung des Schlichtungsverfahrens verwahrt wird, vernichten. Diese 
Vernichtung der Handakten der Schiedsperson ist eine Kannvorschrift, sollte aber auch für die 
Vernichtung der digitalen Daten beachtet und analog herangezogen werden. Wenn der 
Schriftverkehr vernichtet ist, sollten auch die für die Herstellung der Schreiben hergestellten 
digitalen Daten vernichtet werden.  
Dem steht nicht entgegen, dass die Daten des Verfahrens natürlich in den Protollbüchern und der 
Sammlung der Kostenrechnungen erst nach 30 Jahren vernichtet werden. 
Es ist daher zu empfehlen, dass die Schiedsperson die digital vorliegenden Daten der Verfahren 
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nicht unendlich aufbewahrt, sondern sich bei der Aufbewahrung an den Vorschriften für die 
Archivierung und Vernichtung des Schriftgutes orientiert. Im Zweifel sollte die Schiedsperson bei 
der Ablieferung der Handakten oder entsprechender Sammelordner beim Amtsgericht zu deren 
Vernichtung den Direktor des Amtsgerichtes auch zum Verbleib der digitalen Daten befragen oder 
diese zeitgleich löschen. 
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Informationsblatt zur Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)  
 
Das Informationsblatt gem. Art. 13 und 14 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist in 
jedem Verfahren jeder beteiligten Person (Parteien, Beiständen ï auch den Rechtsanwälten ï 
Zeugen, Sachverständigen und Dolmetschern) beim ersten Kontakt auszuhändigen oder zu 
übersenden, nicht aber erneut bei Ladungen zum zweiten Termin oder Terminsverlegungen. 
Hierzu sind entsprechende Ankreuzfelder in den Formularen  

¶ V 1 (Antrag zu Protokoll),  

¶ V 1 a (Vereinbarung der örtlichen Zuständigkeit),  

¶ V 3, V 4 (Ladungsvordrucke),  

¶ V 7 a (Terminsnachricht für Beistände),  

¶ V 8 (Ladung eines Zeugen oder Sachverständigen)  

¶ V 8 b (Ladung eines Dolmetschers)  

¶ V 13 (Einforderung eines Kostenvorschusses)  

¶ V 25 (Anschreiben -Blanko- und Übersendungsvorblatt)  

vorhanden.  

 
Der Ausdruck des der V 37 mit der Information bei 
Erhebung personen-bezogener Daten im Schiedsamt 
gemäß Artikel 13 und 14 EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) kann über 
nebenstehenden Druckbutton sehr einfach mit dem 
jeweiligen Formular automatisch in einem 

Druckvorgang erfolgen. Bitte vergessen Sie dabei nicht, die entsprechende Versendung im 
Vordruck anzukreuzen.   
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Rechtschreibprüfung  
 
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Eingaben mit einer Rechtschreibprüfung überprüfen zu lassen. 
Falls die Rechtschreibprüfung im Adobe Acrobat Reader nicht schon voreingestellt ist, wird sie 
über die obere Menüleiste im Menü Bearbeiten mit der Funktion Rechtschreibprüfung aktiviert. 
 

 
 
Dies kann auch direkt über die Funktionstaste F7 erfolgen. 
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Nach Aufruf der Rechtschreibprüfung können Sie die Sprache auswählen, wenn Sie vom 
voreingestellten Deutsch abweichen wollen und die Prüfung Starten. 
 

 
 
Nach dem Start werden alle Wörter auf der Seite kontrolliert und Änderungsvorschläge 
unterbreitet. 
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Erstellung von Postzustellaufträgen und Bedrucken der Postzustellurkunden  
 
Für die förmliche Zustellung der Ladungen etc. können Sie Postzustellaufträge (PZA) erteilen. 
Obwohl die Postzustellaufträge gesetzlich genormt sind, bieten sehr viele Verlage 
Postzustellurkunden (PZU) mit dem amtlichen Inhalt an, deren Felder und Aufbau sich aber 
minimal unterscheiden. Wir haben uns daher entschieden, den BDS-Vordruck auf die von der 
Deutschen Post kostenlos an Schiedsämter und Schiedsstellen abgegebenen Postzustellurkunden 
auszurichten.  
 
In der Anleitung zum V27 erfahren Sie alles über die ab dem 01.08.2025 neu herausgegebenen 
PZA und PZU und wo Sie die kostenlosen PZU bestellen können. Wir empfehlen eine Bestellung 
von 100 PZU, damit sie für eine Amtsperiode ausgestattet sind. Die Innen- und Außenumschläge 
erhalten Sie von Ihrer Stadt oder Gemeinden oder - wenn Sie wollen - ebenfalls über den Shop der 
Deutschen Post.  
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Ungewöhnliche Fallkonstellationen (Personenmehrheit ) 
 
Der BDS-Vordruck spiegelt den Normalfall mit in der Regel ein bis zwei Personen als Antragsteller 
und/oder Antragsgegner ab. Wenn Personengemeinschaften mit mehreren Personen im Verfahren 
beteiligt sind, kann das der BDS-Vordruck nicht automatisch abbilden. Hier sind Aufstellungen z.B. 
bei den Protokollen oder Abschriften zu verwenden (siehe Anlage V26). Ladungen sind bei 
mehreren Personen trotzdem individuell zu erstellen und dann beim Namen individuell oder 
händisch anzupassen (hier empfehle ich die Nutzung der Ladungsvariante manuelles Ergänzen). 

 
Der BDS-Vordruck ermöglicht 
schon jetzt eine Vielzahl von 
Konstellationen wie gesetzlich 
vertretene Parteien oder die 
Einbindung von Beiständen oder 
Bevollmächtigten. Da zudem jede 
natürliche Person individuell zu 
laden ist, würde eine weitere 
Differenzierung zu einer 
Erhöhung der Komplexität und 
des Umfangs führen, dem nur ein 
sehr bescheidener Mehrnutzen 
gegenüberstehen würde. Daher 
ist auch bei jedem Vordruck eine 
Version zum manuellen Ergänzen 
hinterlegt, in dem manuell und 
individuell der Vordruck befüllt 
werden kann. Mit dieser Version 
des Formulars dürften alle 
Sonderfälle abgedeckt werden 
können, wenn auch mit etwas 
mehr Aufwand bei der 
Datenpflege. 

 
Bei der Version manuelles 
Ergänzen werden alle Falldaten 
bis auf die Daten der zu ladenden 
Partei übernommen. Die 
Schiedsperson muss jetzt also 

nur noch für jede zu ladende natürliche Person die Adresse, die Grußformel und den Namen für 
eine individuelle Ladung eingetragen. 
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Bei Mehr-Personen-Parteien sind die Antragssteller und Antragsgegner auch im Protokoll und in 
den auf dessen Grundlage erstellten Abschriften, Ausfertigungen oder den Erfolglosigkeits- und 
Sühnebescheinigungen zu erfassen. Auch ist nach den jeweiligen Verwaltungsvorschriften 
anzugeben, wie sich die Schiedsperson von deren Identität überzeugt hat. Dazu wird das Protokoll 
um das Formular V 26 Anlage erweitert: 

 
 
In der Erläuterung ist aufgeführt, wo der V26 Anlage zur Anwendung kommen kann. 

Im V26 Anlage ist im 
ersten größeren 
Textfeld Platz für 
weitere Antragsteller 
oder Antragsgegner 
gegeben, die hier 
erfasst werden können.  
Hier kann auch im 
Protokoll die Form der 
Identifizierung, z.B. 
durch Vorlage eines 
Personalausweises 
erfasst werden. 
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Arbeiten unter Apple Betriebssystemen2 
 
Der BDS-Vordruck kann auch unter einem Apple Betriebssystem auf einem MacBook oder iMac 
genutzt werden. Die weiteren Ausführungen wurden auf einem MacBook mit dem im März 2026 
aktuellen MacOS 26.xx (Tahoe) erstellt. 
Um mit dem BDS-Vordruck auf einem MacBook oder iMac zu arbeiten, ist der Adobe Acrobat 
Reader zu installieren. Dieser wird von der Fa. Adobe für folgende MacOS Versionen zur 
Verfügung gestellt (Stand 11.03.2026): 

 
Nach der Installation 
des Adobe Acrobat 
Reader auf Ihrem 
Apple MacBook oder 
iMac wird der BDS-
Vordruck ohne die 
unter den 
Windowsversionen 
bekannten oberen 
Menüzeile 
angezeigt. 
  

 
 
2 Mit freundlichter Unterstützung von Schiedsmann Holger Kringel, Beelitz 
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Die Navigation im BDS-Vordruck über die Lesezeichen und/oder Steuerungssymbole erfolgt wie in 
den Adobe Reader Versionen unter dem Windows Betriebssystem, so dass auf die im Handbuch 
oben dazu gemachten Ausführungen Bezug genommen wird und nur die weiteren Apple typischen 
Unterschiede weiter erläutert werden.  
Wie im Apple Betriebssystem auch bei anderen Programmen üblich erscheint im Vollbildmodus 
(grüner Punkt) die oberste Menüzeile erst, nachdem man den Cursor an den oberen 
Bildschirmrand geführt hat. Hier sind besonderes die Menüpunkte Datei und Bearbeiten wichtig. 
 

 
 
Um die Formulardaten als fdf-Datei abzuspeichern wählen Sie aus dem oberen Menüpunkt 
Bearbeiten das Untermenü Formularoptionen 
 

 
 
Bei den Formularoptionen stehen Ihnen dann die Funktion Daten importieren für den 
Formulardatenimport aus einer fdf-Datei und die Funktion Daten exportieren für den 
Formulardatenexport in eine fdf-Datei zur Verfügung. Sie können hier natürlich auch fdf-Dateien 
importieren, die mit einer Windowsversion des Adobe Acrobat Reader erstellt wurden. Weitere 
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Informationen zum Umgang mit den fdf-Dateien entnehmen Sie den obigen Ausführungen für die 
Windowsversionen des Adobe Acrobat Readers. 
 

 
 
Ähnlich wie bei den Windowsversionen des Adobe Acrobat Reader können Sie auch bei den 
Appleversionen Ihre Eingaben mit einer Rechtschreibprüfung prüfen lassen. Dieser 
Menüunterpunkt befindet sich ebenfalls im Menü Bearbeiten. 
 

 
 
 
Der BDS-Vordruck ist aber nicht für den MAC oder andere Betriebssysteme erstellt worden, 
sondern auf das am häufigsten angewendete Windows Betriebssystem mit dem kostenlosen 
Adobe Reader optimiert. Entsprechend wird auch die volle Funktionsfähigkeit nur für die Nutzung 
mit dem Adobe Reader unter Windows garantiert.  
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Nutzung alternativer Programme anstelle des Adobe Acrobat Reader  
 
In der Praxis gibt es eine Vielzahl von (kostenlosen) Programmen, mit denen man pdf-Dateien wie 
den BDS-Vordruck öffnen und nutzen kann. Allerdings werden in der Mehrheit dieser Programme 
die für die optimale Nutzung erforderlichen Zusatzrechte (Adobe Reader Extension) nicht erkannt 
und beachtet. So ist z.B. nicht in jedem dieser Programme das Abspeichern ausgefüllter BDS-
Vordrucke oder der Export- und der Import der Formulardaten möglich. Daher wird die Nutzung 
des Adobe Acrobat Reader empfohlen, der alle bekannten Funktionen ermöglicht. 
Aufgrund der nicht unerheblichen Größe des Adobe Acrobat Reader bietet sich der Foxit Reader 
als Alternative an. Bitte beachten Sie aber, dass gerade bei Rechnern in den Diensträumen der 
Schiedsstellen oder des Schiedsamtes die Installation von unbekannten Programmen gegen die IT 
Sicherheitsvorschriften Ihrer Gemeinde verstoßen kann und daher immer vorab der zuständige 
Administrator zu beteiligen ist. Gegen die Installation des aktuellen Adobe Acrobat Readers wird 
es erfahrungsgemäß kaum Einwände geben. 
Der Foxit Reader unterstützt folgende Betriebssysteme (Stand 11.03.2026): 
 

 
 
Nach der Installation des Foxit Readers öffnen Sie den aktuellen BDS-Vordruck und erhalten das 
folgende Bild. Wir empfehlen, die Bildschirmausgabe an den sichtbaren Bereich anzupassen und 
die Lesezeichen zu öffnen. Die Navigation im Foxit Reader über die Lesezeichen links entspricht 
der Navigation im Adobe Acrobat Reader. 
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In der obersten Menüzeile wählen Sie für den Formulardatenimport und ïexport den Menüpunkt 
Formular. Neben der Möglichkeit, das Formular zurückzusetzen und Ihre bisherigen Eintragungen 
zu löschen, erhalten Sie die Funktionen Importieren und Exportieren. 
 

 
 
Über die Funktionen Importieren und Exportieren im Menüpunkt Formular können Sie jetzt die 
Formulardaten als fdf-Datei ex- und importieren.  
 
 
  






